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Vierte Ordnung 
zur Änderung der Studiengangsprüfungsordnung 

für den Bachelorstudiengang Elektrotechnik (B.Eng.) Verbundstudium 
an der Hochschule Bielefeld 

vom 09. April 2026 

Aufgrund des § 22 Abs. 1 Nr.3, § 2 Abs. 4 und des § 64 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes 
Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz - HG) vom 16. September 2014 (GV. NRW. S. 547) zuletzt geändert durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 19. Dezember 2024 (GV. NRW.S. 1222) in Verbindung mit der Rahmenprüfungsord-
nung für die Bachelor – und Masterstudiengänge an der Hochschule Bielefeld vom 01. Oktober 2024 (Verkün-
dungsblatt der Hochschule Bielefeld – Amtliche Bekanntmachungen – 2024, Nr.42, S. 1630-1656) hat der Fachbe-
reichsrates des Fachbereichs Ingenieurwissenschaften und Mathematik der Hochschule Bielefeld folgende Ord-
nung als Änderungssatzung erlassen: 

Artikel I 

Die Studiengangsprüfungsordnung (SPO) für den Bachelorstudiengang Elektrotechnik (Verbundstudium) an der 
Hochschule Bielefeld vom 31. Juli 2025 (Verkündungsblatt der Hochschule Bielefeld – Amtliche Bekanntmachun-
gen – 2025, Nr.31c, Seite 2786)  

wird wie folgt geändert: 

1. Die Prüfungsformen der Modulbeschreibungen wurden auf die Rahmenprüfungsordnung der Hochschule
angepasst.

2. Die Modulbeschreibung des Moduls Allgemeine Didaktik mit Eignungs- und Orientierungspraktikum wurde
aktualisiert und überarbeitet. Details sind der Anlage zu entnehmen.

3. §2 studiengangsspezifische Bestimmung Punkt 13 erhält die folgende Regelung: „Die ersten beiden Mo-
dulprüfungen, die auch im zweiten Wiederholungsversuch nicht bestanden wurden, können ein drittes Mal 
wiederholt werden. Dies gilt nicht, sofern sie wegen eines Falles des § 13 Abs. 1, 4 oder 7 der RPO nicht
bestanden wurden. Der dritte Wiederholungsversuch findet als mündliche Prüfung (Ergänzungsprüfung)
statt. Die Ergänzungsprüfung findet zeitnah innerhalb von drei Monaten nach der nicht bestandenen Mo-
dulprüfung statt. Anderenfalls gilt sie als nicht bestanden. Die Prüflinge werden nach einem nicht bestan-
den zweiten Wiederholungsversuch automatisch zu dieser Prüfung angemeldet. Sie wird mit der Note
ausreichend (4,0) oder nicht ausreichend (5,0) bewertet.“

4. § 2 studiengangsspezifische Bestimmungen Punkt 14 erhält die folgende Regelung: „Im gesamten Stu-
dium können maximal zwei bestandene Modulprüfungen einmalig zur Notenverbesserung auf Antrag, ein-
zureichen beim Studierendenservice, wiederholt werden. Die Note des Verbesserungsversuchs zählt nur,
wenn tatsächlich eine Verbesserung erreicht worden ist. Der Verbesserungsversuch muss innerhalb der
vier Prüfungszeiträume nach Bestehen der Modulprüfung erfolgt sein. Die Durchführung dieses Verbes-
serungsversuchs ist nach der Abgabe der Abschlussarbeit nicht mehr möglich. Ergänzungsprüfungen sind 
von Verbesserungsversuchen ausgeschlossen.“

Artikel II 

Diese Ordnung wird im Verkündungsblatt der Hochschule Bielefeld – Amtliche Bekanntmachungen – bekannt ge-
geben. Sie tritt einen Tag nach ihrer Veröffentlichung in Kraft.  

------------------------------------------------------------------- 

Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 12 Abs. 5 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-
Westfalen (Hochschulgesetz – HG NRW) eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften des Ordnungs- 
oder des sonstigen autonomen Rechts der Hochschule nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht 
mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn  

1. die Ordnung ist nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht worden,
2. das Präsidium hat den Beschluss des die Ordnung beschließenden Gremiums vorher beanstandet,
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3. der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Hochschule vorher gerügt und dabei die verletzte
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt, oder

4. bei der öffentlichen Bekanntmachung der Ordnung ist auf die Rechtsfolge des Rügeausschlusses nicht
hingewiesen worden.

Ausgefertigt aufgrund eines Beschlusses des Fachbereichsrats des Fachbereichs Ingenieurwissenschaften und 
Mathematik vom 10.12.2025 

Bielefeld, den 09. April 2026 

Die Präsidentin 
der Hochschule Bielefeld 

gez. I. Schramm-Wölk 

Prof. Dr. Ingeborg Schramm-Wölk 
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